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Muster - Kooperationsvereinbarung

zwischen

Förderstätte und Werkstatt

Vorbemerkung

Diese Muster-Kooperationsvereinbarung und der als Anlage beigefügte Muster-Praktikums-vertrag wurden vom Arbeitskreis Förderstätten des Ausschusses Arbeit des Lebenshilfe-Landesverbands Bayern erarbeitet.

Unter den einzelnen Gliederungspunkten werden zum einen konkrete Formulierungen für eine Kooperationsvereinbarung vorgeschlagen, zum anderen werden – kursiv gedruckt – Hinweise zur Zusammenarbeit zwischen Förderstätte und Werkstatt gegeben. 

Bei den unterschiedlichen Strukturen der angesprochenen Einrichtungen – Förder-stätte/Fördergruppe unter dem verlängerten Dach der Werkstatt, im baulichen oder organisatorischen Verbund mit einem Wohnheim oder als eigenständige Einrichtung und die Werkstatt in gleicher oder anderer Trägerschaft wie die Förderstätte – sind die  angesprochenen Punkte nicht für alle gleich zutreffend.

Über die Kooperationsvereinbarung kann die Zusammenarbeit von Einrichtungen verschiedener Träger, aber auch von verschiedenen Einrichtungen oder Bereichen eines Trägers geregelt werden.

Die kursiv gedruckten Hinweise führen mögliche Formen der Zusammenarbeit aus und müssen für die konkrete Kooperationsvereinbarung von den Trägern entsprechend der Rahmenbedingungen vor Ort angepasst werden.

Einleitung

§ 136 SGB IX regelt den rechtlichen Hintergrund für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben.

Gemäß § 136 Abs. 1 SGB IX ist die Werkstatt eine Einrichtung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen Menschen mit Behinderung, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 

· eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung anzubieten und

· zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu 
erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

§ 136 Abs. 2 SGB IX führt aus, dass die Werkstatt allen Menschen mit Behinderung unabhängig von Art oder Schwere der Behinderung offen steht, sofern sie ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen.

Gemäß der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts wird die Schwelle für die Erbringung des Mindestmaßes an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung relativ niedrig angesetzt. Ausreichend ist, wenn der Mensch mit Behinderung irgendwie am Arbeitsauftrag der Werkstatt mitwirken kann, ohne sich oder andere zu gefährden.

Menschen mit Behinderung, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht erfüllen, sollen gemäß § 136 Abs. 3 SGB IX in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert werden, die der Werkstatt angegliedert sind. In Bayern sind das die Förderstätten/Fördergruppen.

Die Förderstättenkonzeption wurde auf Landesebene zuletzt 2001/2002 zwischen dem Sozialministerium, den Kostenträgern und den Einrichtungsträgern/Verbänden im Rahmen der Diskussion der Weiterentwicklung des Konzepts der Förderstätten/Fördergruppen für Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung abgestimmt. 

Die Ergebnisse der unter Federführung des Sozialministeriums geführten Diskussion wurden in der abschließenden Sitzung der Arbeitsgruppe am 19.09.2002 einvernehmlich festgehalten. Demnach sieht die Förderstättenkonzeption vor, dass Menschen mit Behinderung, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt noch nicht oder voraussichtlich auch in Zukunft nicht erfüllen, in Bayern in sog. Förderstätten oder in sog. Fördergruppen betreut und gefördert werden sollen, die der Werkstatt angegliedert sind oder einen entsprechenden Kooperationsvertrag mit einer Werkstatt abgeschlossen haben.

Mit dem Ergebnisprotokoll der Sitzung vom 19.09.2002 wies das Sozialministerium die Träger von Einrichtungen im Weiteren darauf hin, dass verstärkt geprüft werden solle, inwieweit für bisherige Förderstättenbesucher ein Übergang in eine Werkstatt möglich erscheint. Werkstätten und Förderstätten sind damit aufgefordert, sich mit der Thematik des Übergangs zwischen Förderstätte und Werkstatt verstärkt auseinander zu setzen.

Die vorliegende Muster-Kooperationsvereinbarung soll Anstoß und Informationen geben für die konkret zu treffende Vereinbarung zwischen der Förderstätte/Fördergruppe und der Werkstatt. 
Muster-Kooperationsvereinbarung

1.
Vereinbarungspartner

Diese Kooperationsvereinbarung dient der Regelung und der verbindlichen Absprache der Zusammenarbeit zwischen 

der Förderstätte/Fördergruppe .................................... – im Weiteren Förderstätte genannt –

und der Werkstatt ............................................................- im Weiteren Werkstatt genannt - .

2.
Ziel der Kooperation

Ausgehend von den individuellen Fähigkeiten der Förderstättenbesucher streben die Vereinbarungspartner den Übergang der Förderstättenbesucher in die Werkstatt an. Sie verfolgen und unterstützen dies durch entsprechende Maßnahmen. 

Ziel der Zusammenarbeit zwischen Förderstätte und Werkstatt ist es, eine durchlässige Schnittstelle zwischen beiden Einrichtungen zu schaffen, um dem individuellen Förder-, Bildungs- und Betreuungsbedarf der Menschen mit Behinderung über das Angebot der jeweiligen Einrichtung hinaus gerecht zu werden. 

Den Förderstättenbesuchern soll dabei durch Hospitationen und Praktika ein Kennenlernen und die Teilnahme an den Arbeitsangeboten der Werkstatt ermöglicht werden. In der Schnitt-stelle zwischen Förderstätte und Werkstatt dient dies auch der Erprobung und Vorbereitung eines eventuellen späteren Wechsels von der Förderstätte in die Werkstatt.

Auf der anderen Seite soll den Beschäftigten der Werkstatt bei sich abzeichnendem Bedarf ebenfalls durch Hospitationen und Praktika ein Kennenlernen der Förderstätte ermöglicht und ggf. ein späterer Wechsel in die Förderstätte vorbereitet werden. 

3.
Regelungsbereiche der Kooperation

Mit der Kooperationsvereinbarung wird zwischen den beiden Einrichtungen konkret geregelt, in welchen Bereichen die Zusammenarbeit vereinbart wird und auf welchem Wege sie umgesetzt werden soll. Dabei sind insbesondere auch die Kommunikationswege zwischen den beiden Einrichtungen in den Schnittstellenbereichen der gemeinsamen Arbeit zu regeln.
Die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Förderstätte und Werkstatt wird wie folgt ausgeführt vereinbart.

3.1.
Hospitationen/ Praktika

Hospitationen und Praktika bieten die Möglichkeit, den Übergang von der Förderstätte in die Werkstatt oder von der Werkstatt in die Förderstätte anzubahnen und zu erproben. 

Hospitationen werden hier verstanden als ein- bis mehrtägige Aufenthalte der Förderstät-tenbesucher oder Werkstattbeschäftigten in der jeweils anderen Einrichtung im Sinne eines Zuschauens oder ersten Ausprobierens.

Praktika werden hier verstanden als längerfristige Aufenthalte in der anderen Einrichtung, verbunden mit Mitarbeit und dem Eingliederungsversuch in die jeweilige neue Gruppe bzw. Einrichtung.

Zeitpunkt, Dauer, Ort (Arbeitsbereich in der Werkstatt bzw. Gruppe in der Förder-stätte) und Ziel der Hospitation/ des Praktikums sind zu vereinbaren. Dazu ist im Einzelfall ein Hospitations-/ Praktikumsvertrag zu schließen. Ein Muster-Praktikums-vertrag für ein Praktikum von Förderstättenbesuchern in der Werkstatt liegt als Anlage bei.

Generell muss jeweils im Einzelfall geklärt werden, welche Einrichtung und konkret welcher Mitarbeiter die Betreuung während der Hospitation/ des Praktikums übernimmt.

Hospitationen und Praktika können auf verschiedene Weisen angestoßen und vereinbart werden. Je nach den Rahmenbedingungen der beteiligten Träger ist das Verfahren zu vereinbaren.

3.1.1. Absprache der Hospitation/ des Praktikums für einzelne Förderstätten-
          besucher in der Werkstatt

Der Anstoß für die Hospitation/ das Praktikums erfolgt i.d.R. durch die Förderstätte. 

Zu klären ist dabei, ob der Hospitant/ der Praktikant durch eine Betreuungsperson aus der Förderstätte begleitet wird bzw. welche Person in der Werkstatt die Betreuung übernimmt, unter Berücksichtigung der fachlichen Qualifikation und der personellen Ressourcen der beteiligten Träger.

Ergänzend zu der Begleitung durch einen Betreuer kann ein Tutorium vereinbart werden (ein behinderter Beschäftigter aus der Werkstatt erklärt sich bereit, Ansprech-partner und Begleiter zu sein für den Hospitanten/ den Praktikanten aus der Förder-stätte). Insbesondere in der Anfangsphase kann dies sehr unterstützend sein. Das Tutorium sollte schon vor Beginn der Hospitation/ des Praktikums angebahnt werden. Der Werkstattrat sollte hier informiert und eingebunden werden.

Die Hospitation/ das Praktikum von Besuchern der Förderstätte in der Werkstatt ist unabhängig von einem geplanten Einrichtungswechsel möglich.

3.1.2. Regelmäßige oder im Einzelfall abgesprochene Hospitation oder 
          Praktikum einer Gruppe aus der Förderstätte in der Werkstatt

Die Hospitation/ das Praktikum in einer Gruppe kann für Förderstättenbesucher den Wechsel in die Werkstatt erleichtern. Die Hospitation/ das Praktikum einer Gruppe setzt eine entsprechende Größe der Förderstätte und der Werkstatt voraus.

Die Vereinbarung einer regelmäßigen Hospitation/ eines regelmäßigen Praktikums einer Gruppe aus der Förderstätte in der Werkstatt, z.B. ein fester Vormittag pro Woche, hat den Vorteil des langfristig etablierten Übergangs zwischen beiden Einrichtungen. Die Gruppe aus der Förderstätte kann sich je nach Bedarf und Entwicklung der einzelnen Förderstättenbesucher unterschiedlich zusammensetzen. Die Förderstättenbesucher können sich langsam dem Arbeitsalltag der Werkstatt annähern. Die Gruppenleitungen und Beschäftigten aus der Werkstatt lernen die Teilnehmer aus der Förderstätte über einen längeren Zeitraum kennen. Daraus kann sich für die einzelnen Mitglieder der Gruppe eine stufenweise Ausweitung der Hospitation/ des Praktikums in der Werkstatt entwickeln bis hin zu einem länger-fristigen Praktikum in der Werkstatt und schließlich dem Wechsel in die Werkstatt. 

3.1.3. Hospitationen und Praktika von Beschäftigten der Werkstatt in der 
          Förderstätte

Hospitationen und Praktika können auch für die Beschäftigten der Werkstatt in der Förderstätte vereinbart werden, sei es zur Anbahnung des Wechsels des Beschäftig-ten aus der Werkstatt in die Förderstätte oder generell zum Austausch und Kennen-lernen der anderen Einrichtung. Die Betreuung während der Hospitation/ des Praktikums muss geregelt werden.
3.1.4 Finanzieller Ausgleich

Die beiden Einrichtungsträger müssen miteinander vereinbaren, ob und in welchem Umfang ein finanzieller Ausgleich im Bereich der Hospitationen/ Praktika erfolgen soll.

3.2.
Zusammenarbeit bei Arbeitsaufträgen

Die Kooperation zwecks Förderung des Übergangs zwischen Förderstätte und Werk-statt kann auch die Zusammenarbeit bei Arbeitsaufträgen der Werkstatt umfassen. Dabei kann 

· die Förderstätte in den eigenen Räumen im Auftrag der Werkstatt an deren Arbeitsaufträgen mitarbeiten, um Besucher der Förderstätte entsprechend zu fördern;

· oder die Förderstätte setzt die Arbeitsaufträge in den Räumen der Werkstatt im Rahmen von Praktikas einzelner Förderstättenbesucher oder einer Gruppe von Förderstättenbesuchern um. 

Die Mitarbeit von Förderstättenbesuchern an Arbeitsaufträgen der Werkstatt dient dabei der Förderung der Förderstättenbesucher, so sollte z.B. darauf geachtet werden, dass kein Termindruck besteht.

Die Rahmenbedingungen, Begleitung der Praktikanten, gegenseitige Ansprechpartner in den Einrichtungen oder auch ein finanzieller Ausgleich, sind jeweils vor Ort zwischen den beiden Einrichtungen zu klären und in der Kooperationsvereinbarung zu regeln.

3.3.
Einrichtungswechsel

Dem Einrichtungswechsel sollte grundsätzlich ein längeres Praktikum in der anderen Einrichtung vorangehen.

Den Zeitpunkt des Wechsels bahnen die Leitungen der beiden Einrichtungen bzw. in Absprache die Sozialdienste an. Der Antrag auf Einrichtungswechsel muss in den Fachausschuss der Werkstatt eingebracht werden, der über den Einrichtungswechsel entscheidet. Es wird empfohlen, dass die betroffenen Menschen mit Behinderung und ihre gesetzlichen Betreuer sowie Vertreter der beiden Einrichtungen an der entsprechenden Fachausschusssitzung teilnehmen.

Angehörige, gesetzliche Betreuer und intern Beteiligte (Gruppenleiter, Begleitende Dienste) sind bei einer geplanten Umsetzung rechtzeitig zu informieren und einzubinden. Hierzu können in der Kooperationsvereinbarung konkrete Absprachen getroffen werden.

Die praktische Zusammenarbeit und die Umsetzung des Einrichtungswechsels wird im Einzelfall auf der Gruppenleiterebene besprochen. 

4.
Dokumentation

Beide Einrichtungen verpflichten sich, bei Hospitationen, Praktika und beim Einrichtungswechsel alle notwendigen Informationen über den betroffenen Förderstätten-besucher bzw. den Beschäftigten der Werkstatt an die jeweils andere Einrichtung weiterzugeben. Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten. 

Hospitationen und Praktika sind im notwendigen Umfang und in Abstimmung zwischen beiden Einrichtungen zu dokumentieren.

Beim Einrichtungswechsel ist von der abgebenden Einrichtung ein Abschlussbericht zu erstellen. 

5.
Weitere Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen

Nachfolgend werden weitere Bereiche möglicher Kooperationen ausgeführt.

5.1.
Hospitationen der Mitarbeiter/Angestellten und der Leitung in der jeweils 

anderen Einrichtung

Die Kooperation lebt von den fortlaufenden bedarfsorientierten Kontakten zwischen den Teams der beiden Einrichtungen.

Mitarbeiter/Angestellte beider Einrichtungen können auf Wunsch und nach Absprache mit den Einrichtungsleitungen in der jeweils anderen Einrichtung hospitieren. Die Dauer der Hospitation ist im Einzelfall zu regeln. 

Auch die Leitungen der Einrichtungen können in der jeweils anderen Einrichtung hospitieren.

5.2.
Begleitende Angebote

Gemeinsam durchgeführte begleitende Angebote unterstützen die gegenseitige Annäherung und das Kennenlernen. Die beteiligten Einrichtungen können zusammen Feste und Feiern veranstalten sowie Ausflüge und Freizeitmaßnahmen durchführen.

Auch gemeinsam genutzte Aufenthaltsräume, soweit räumlich möglich, unterstützen die Annäherung zwischen Förderstättenbesuchern und Beschäftigten der Werkstatt.

Bei den einzelnen Maßnahmen ist zu klären und ggf. auch in der Kooperationsver-einbarung zu regeln, welche Einrichtung jeweils das betreuende Personal stellt.

5.3.
Nutzung von Räumlichkeiten

Soweit hier eine Zusammenarbeit aufgenommen werden soll, sind die Räumlichkeiten zu benennen, die von der jeweils anderen Einrichtung genutzt werden, z.B. Gymnastikraum oder Therapieräume, sowie die Rahmenbedingungen der Nutzung (Zeitraum, ggf. Kosten, vorhergehende Absprachen usw.).

5.4.
Öffentlichkeitsarbeit

Die Möglichkeiten einer gemeinsam durchzuführenden Öffentlichkeitsarbeit sind zu prüfen und ggf. in der Kooperationsvereinbarung zu regeln.

6.
Zusammenarbeit auf Leitungsebene

Die Einrichtungsleitungen der beiden kooperierenden Einrichtungen treffen sich mindestens einmal jährlich zum Austausch über grundsätzliche Fragen der Zusammenarbeit. Bei Bedarf können auch weitere Treffen vereinbart werden.

7.
Rechtlich zu regelnde Punkte/ Haftungsfragen

Bei einem Praktikum von Besuchern der Förderstätte in der Werkstatt bzw. von behin-derten Mitarbeitern der Werkstatt in der Förderstätte sind unterschiedliche Haftungsfragen berührt.

7.1.
Aufsichtspflicht

Generelle Ausführungen zum umfangreichen Thema der Aufsichtspflicht sind an dieser Stelle nicht möglich. Die allgemeinen Regelungen der Aufsichtspflicht sind zu beachten. 

Zur Aufsicht ist verpflichtet, wer die Aufsichtsführung vertraglich übernommen hat. Zumeist beruht die vertragliche Regelung, aus der sich die Aufsichtspflicht herleitet, auf einem Betreuungs- oder Werkstattvertrag, d.h., für Besucher der Förderstätte übernimmt die Förderstätte vertraglich die Aufsichtsführung und für Werkstattbe-schäftigte die Werkstatt. 

Soweit die Aufsichtspflicht auf einen anderen übergeht, verbleibt dem ursprünglich zur Aufsicht Verpflichteten eine Restverantwortung, vor allem bezüglich der Auswahl einer anderen Aufsichtsperson. Entweder muss ein Mitarbeiter der Förderstätte den Praktikanten in der Werkstatt betreuen oder die Betreuung wird an Personen der Werkstatt delegiert, die entsprechend geeignet sind. Hier sind im Einzelfall jeweils eindeutige Regelungen zu treffen.

Zu beachten ist, dass Besucher der Förderstätte i.d.R. stärker aufsichtsbedürftig sind als Beschäftigte der Werkstatt und dass bei einem Praktikum aufgrund der damit verbundenen Veränderungen ein zusätzlich erhöhter Aufsichtsbedarf bestehen kann.

7.2.
Betriebs- und Produkt-Haftpflicht-Versicherung

Mit einer Betriebs- und Produkt-Haftpflicht-Versicherung wird die Einrichtung und alle für die Einrichtung Tätigen gegen Schadensersatzansprüche Dritter wegen Personen- und Sachschäden abgesichert. 

Unter Produkthaftung versteht man die Haftung des Warenherstellers für Folgeschäden aus der Benutzung von mangelhaften Produkten. Schadenersatzansprüche aus Produkthaftung entstehen, wenn z.B. durch den Ausfall des Produktes Sachschaden entsteht oder z.B. der Kunde durch Benutzung des Produktes verletzt wird (Personenschaden). 

Die Einrichtungen dürften i.d.R. eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Der Vertragsinhalt wird den individuellen Bedürfnissen der Einrichtung gemäß gestaltet. Es ist jeweils zu klären, ob die Betriebshaftpflichtversicherung der Einrichtung auch die Praktikanten aus der anderen Einrichtung mit abdeckt.

Bezüglich der Produkthaftung dürfte die Werkstatt bei entsprechendem Bedarf eine Versicherung abgeschlossen haben. Es ist zu prüfen, ob diese Versicherung auch die Praktikanten aus der Förderstätte einschließt bzw. bei Übernahme von Produktion in der Förderstätte, ob auch dies von der Versicherung mit abgedeckt ist. 
Aus Beweisgründen sollte die Klärung mit den Versicherungen schriftlich erfolgen.

7.3.
Unfallversicherung für Besucher der Förderstätte

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Besucher der Förderstätten in aller Regel nicht gesetzlich unfallversichert sind. Gesetzlich unfallversichert sind lediglich die Personen, die eine wirtschaftlich verwertbare oder produktive Tätigkeit im Rahmen einer planmäßigen Organisation verrichten. Dies trifft in aller Regel auf die Förderstätten nicht zu. Es besteht keine freiwillige Versicherungsmöglichkeit in der gesetzlichen Unfallversicherung.

8.
Organisatorisches

Zur Vereinfachung der Zusammenarbeit ist es sinnvoll, regelmäßig, z.B. zu Jahres-beginn, Informationen austauschen z.B. zu den Bürozeiten der Leitung und Verwal-tung der Einrichtungen sowie Telefonnummer, Fax, E-Mail, zu Urlaubs- und Schließungszeiten der Einrichtungen, zu den Freizeitmaßnahmen, den Zuständig-eiten z.B. für Haustechnik, Küche, Fahrzeuge und zum Fahrdienst.

9.
Fortschreibung

Änderungen in den geregelten Verfahrensweisen dieser Kooperationsvereinbarung sind gemeinsam zu vereinbaren.

Eine Fortschreibung dieser Kooperationsvereinbarung erfolgt spätestens zum ………………. oder regelmäßig nach ....................

_________________________________________
Datum/ Unterschrift

Muster-Praktikumsvertrag

- Vorschlag für die Regelung der vertraglichen Beziehungen zwischen Förderstätte und Werkstatt. Mit den Menschen mit Behinderung sollte ein gesonderter Praktikumsvertrag geschlossen werden. -

Zwischen

.....................................................................................................

- nachfolgend Förderstätte genannt - 

und

....................................................................................................

- nachfolgend Werkstatt genannt -

wird folgende Vereinbarung zur Durchführung eines Praktikums geschlossen:

1.1.
Name der/des Praktikantin/en: .................................................... Geb.: ...................

1.2.
Dauer des Praktikums, vom ................................  bis ...............................

1.3.
Tägliche Beschäftigungszeit:

· Mo - Do, von ................................  bis ...............................

· Fr,          von ................................  bis ...............................

2.
Einsatzbereich: ..............................................

3.
Ziele des Praktikums:

· Kennenlernen des Arbeitsbereiches und der Arbeitsabläufe 

· Mitarbeit im Einsatzbereich

· Abklärung der Erreichbarkeit eines Mindestmaßes wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung nach § 136 Abs. 2 SGB IX 

· ...........................................................................

4.
Die Förderstätte verpflichtet sich, die Beförderung der/des Praktikantin/en zur Werkstatt während des Praktikumszeitraums zu gewährleisten.

5. 
Der/Die Praktikant/in bleibt in der Gesamtverantwortung der Förderstätte. Diese stellt 
im Einvernehmen mit der Werkstatt die soziale und pflegerische Betreuung der/des 
Praktikantin/en sicher. Sofern die soziale und pflegerische Betreuung und die 
Betreuung am Arbeitsplatz durch einen geeigneten Mitarbeiter der Werkstatt erfolgt, 
arbeitet dieser eng mit dem/der verantwortlich benannten Mitarbeiter/in der 
Förderstätte zusammen.

Während der Durchführung des Praktikums benennen die Förderstätte und die Werkstatt die folgenden Mitarbeiter/innen für die verantwortliche Betreuung der/des Praktikantin/en:

____________________________


___________________________
Betreuer aus der Förderstätte


Betreuer in der Werkstatt

6.
Die Übertragung von Aufgaben und Tätigkeiten für die Praktikantin/den Praktikanten erfolgt durch die Werkstatt in Abstimmung mit der Förderstätte. 

7.
Die Werkstatt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheitsvorschriften für ihren 
 
Betrieb auch von der/dem Praktikantin/en eingehalten werden und hat entsprechende 
 
Sachmittel zur Verfügung zu stellen.

8.
Bezüglich der Betriebshaftpflicht prüft die Werkstatt, inwieweit die Betriebshaftpflicht 
 
den Praktikanten aus der Förderstätte Versicherungsschutz gewährt, ggf. schließt die 
 
Werkstatt eine zusätzliche Praktikantenhaftpflichtversicherung ab. Zu beachten ist 
 
hierbei die Dauer des Praktikums.



Der Versicherungsschutz kann ggf. auch über die privat abgeschlossene 
 
Unfallversicherung des Förderstättenbesuchers/ der Besucherin gewährleistet sein, 
 
dies ist im Einzelfall abzuklären.

9.
Die Werkstatt erstellt nach Beendigung des Praktikums einen schriftlichen Bericht für die/den Praktikantin/en mit Aussagen zur Erreichung der Aufnahmevoraussetzungen nach § 136 Abs. 2 SGB IX.

10.
Das vereinbarte Praktikumsverhältnis unterliegt nicht den Bestimmungen des Arbeit-nehmerüberlassungsgesetzes.

11.
Diese Vereinbarung kann jederzeit von beiden Seiten gekündigt werden.








______________________________
Unterschrift der Leitung der Förderstätte

Ort, den







_______________________________
Unterschrift der Werkstatt-Leitung


Ort, den







_______________________________
Unterschrift des Sozialdienstes bzw. des/der
Ort, den
Gruppenleiters/in der Praktikumsstelle


